
4. Rücktritt: Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung. Wenn bei einer
Abmeldung Ihrerseits von Ihnen kein passender Ersatz vermittelt werden kann, wird ein prozentualer
Reisepreis fällig. Bis 3 Monate vor Freizeitbeginn 50% des Reisepreises, bis 2 Monate vor Freizeitbeginn 60%
des Reisepreises, bis 1 Monat vor Freizeitbeginn 70% des Reisepreises, bis 14 Tage vor Freizeitbeginn 90% des
Reisepreises. Rücktritt seitens des Veranstalters: Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen
MindestteilnehmerInnenzahl ist der Veranstalter berechtigt, die Reise abzusagen. In diesem Fall erhält die
ReiseteilnehmerIn den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte die Reise vom Veranstalter aus
Gründen der Pandemie abgesagt werden, wird der bereits gezahlte Reisepreis erstattet.

5. Haftung: Der Veranstalter haftet für die gewissenhafte
Freizeitvorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung
der Leistungsträger (z.B. Busunternehmen, Hotelbesitzer usw.)
und die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich
vereinbarten Freizeitleistungen entsprechend der örtlichen
Gegebenheiten des Zielortes.

6. Gewährleistung/Schadenersatz: Wird die Reise infolge eines
Mangels erheblich beeinträchtigt, kann die TeilnehmerIn den
Reisepreis mindern oder den Vertrag kündigen. Die Kündigung ist
erst zulässig, wenn der Veranstalter eine von der TeilnehmerIn
bestimmte angemessene Frist nach der Mängelanzeige hat
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Eine Fristsetzung
entfällt, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter verweigert
wird oder wenn die Kündigung des Vertrages durch ein besonderes
Interesse der TeilnehmerIn gerechtfertigt ist. Darüber hinaus kann
die TeilnehmerIn Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es
sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der
Veranstalter nicht zu vertreten hat.
7. Beachten Sie unsere AGB, die auf www.skandinavienfreizeit.de
veröffentlicht werden. Dort finden sich ebenfalls unsere
Datenschutzrichtlinien und unser Hygieneschutzkonzept.

8. Die Anweisungen der Freizeitleitung und deren MitarbeiterInnen sind zu befolgen. Es gelten die
üblichen Regelungen für Alkohol und Tabak nach dem Jugendschutzgesetz. Bei grober
Missachtung der Anweisungen kann die TeilnehmerIn von der Freizeit ausgeschlossen und auf
eigene Kosten nach Hause geschickt werden. Ist dazu die Begleitung einer Aufsichtsperson
notwendig, so werden der TeilnehmerIn auch diese Reisekosten in Rechnung gestellt.
9. Auch von TeilnehmerInnen über 18 Jahren wird erwartet, dass sie sich rücksichtsvoll in die
Freizeitgemeinschaft, die zum großen Teil aus Nicht-Volljährigen besteht, eingliedern.
10. Die Gestaltung des Programmes obliegt dem Veranstalter. Vom einzelnen TeilnehmerInnen
wird erwartet, dass er/ sie sich in die Freizeitgemeinschaft eingliedert und an den gemeinsamen
Aktivitäten teilnimmt. Dazu gehören auch kleinere Dienste wie gelegentliche Hilfe bei
Reinigungsaufgaben.
11. Verpflichtend für alle TeilnehmerInnen bzw. deren VertreterInnen ist das Freizeitvortreffen im
CVJM-Haus, Leuchtbergstr. 10 b, oder ggf. per Videokonferenz, dessen Termin rechtzeitig
bekannt gegeben wird.

( ab 13 Jahren )
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Kommst Du mit uns in eine der schönsten
Urlaubsregionen Europas?

- 15 Tage in den Sommerferien 2023
- geniale Trips in die Natur und malerische Städte
- Sport- und Bademöglichkeiten, Kanufahren, Trekkingtouren
- Kreatives, selbstgemachte Musik, Disco
- gute Gemeinschaft, nette Betreuer, uvm. ...




